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Dringliche Anfrage 

Hannover, den 20.03.2023 

Fraktion der CDU 

Ist die Ganztagsbetreuung für Kinder in Niedersachsen in Gefahr?  

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungs-
gesetz - GaFöG) vom 2. Oktober 2021 wird ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kin-
der im Grundschulalter ab dem 1. August 2026 stufenweise eingeführt und der hierfür erforderliche 
Infrastrukturausbau unterstützt. Das Ganztagsfinanzhilfegesetz (GaFinHG) als Bestandteil des  
GaFöG ist am 12. Oktober 2021 in Kraft getreten. Ende 2020 haben die Länder und der Bund mit 
der Unterzeichnung einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung das erste Investitionsprogramm 
zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gestartet, mit 
dem der Bund den Ländern 750 Millionen Euro zur Verfügung stellt („Verwaltungsvereinbarung Fi-
nanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der 
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“).  

Am 15. Dezember 2020 ist außerdem das Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens „Ausbau 
ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ (Ganztagsfinanzie-
rungsgesetz - GaFG) in Kraft getreten. Zusammen mit den Mitteln aus dem ersten Investitionspro-
gramm werden den Ländern und Kommunen über dieses Sondervermögen Finanzhilfen des Bundes 
in Höhe von 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Aktuell befindet sich die Verwaltungsverein-
barung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsaus-
bau) im Ratifizierungsprozess. 

Dies vorausgeschickt, fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie stellt die Landesregierung konkret sicher, dass hinsichtlich der Umsetzung der Verwal-
tungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau 
ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionspro-
gramm Ganztagsausbau) die seitens des Bundes für Niedersachsen zur Verfügung stehenden 
Mittel für alle Kommunen möglichst unkompliziert in vollem Umfang zugänglich sind? 

2. Welche konkrete Gesamtlösung wird hinsichtlich der Übernahme der für die Umsetzung des 
Rechtsanspruchs notwendigen Investitions- und Betriebskosten, der Verwendung der dafür 
vom Bund bereitgestellten Mittel und der Frage nach der Beteiligung von Bund, Ländern und 
Kommunen seitens der Landesregierung angestrebt? 

3. Welches konkrete pädagogische Konzept für die Ausgestaltung des Ganztagsbetriebes verfolgt 
die Landesregierung?  

 

Carina Hermann 
Parlamentarische Geschäftsführerin 

 

(Verteilt am 20.03.2023) 
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